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Präambel

Innovation und Premiumqualität sind die
Grundsteine für die führende Position der
deutschen Automobilhersteller und Zulie-
ferer im Weltmarkt. Das Vertrauen der
Kunden in die Qualität deutscher Fahrzeu-
ge ist Voraussetzung für den Markterfolg. 

Commitment

1. Gemeinsame Verantwortung
Die Sicherung der Qualität ist eine
gemeinsame Verantwortung von Her-
stellern und Zulieferern.

2. Engagement und Umsetzung
Hersteller und Zulieferer bekennen
sich dazu, alle erforderlichen personel-
len, organisatorischen, sachlichen und
finanziellen Ressourcen einzusetzen,
um die Qualität ihrer Produkte sicher-
zustellen. Jeder trägt Verantwortung
für seinen Bereich und widmet sich
zugleich den Schnittstellen im Hinblick
darauf, dass Qualitätsverantwortung
unteilbar ist und Vereinbarungen ein-
gehalten werden.

3. Sicherung der Qualität im 
Produkt-Lebenszyklus
Die Hersteller verpflichten sich, die
Produktspezifikationen inklusive Ver-
antwortlichkeiten, Schnittstellen, Ter-
mine, Kosten und Qualitätsziele sowie
Design-Freeze rechtzeitig und eindeu-
tig zu definieren. Die Zulieferer
verpflichten sich, im Rahmen ihrer Ent-
wicklungsverantwortung bei der Defi-
nition mitzuwirken und die Termin-,
Kosten- und Qualitätsvereinbarungen

im Produktentstehungsprozess und
deren Absicherung in der Serie über
die gesamte Lieferkette  einzuhalten. 

4. Information und Transparenz
Hersteller und Zulieferer stellen sicher,
dass jede Änderung von Termin, Pro-
zess, Material, Standort, Technologie,
Einbauort und Einsatzbedingungen 
während der Serie rechtzeitig angezeigt,
abgestimmt und freigegeben wird.

5. Rasches Handeln
Hersteller und Zulieferer stellen im
Fehlerfall sicher, zeitnah zu informie-
ren, umgehend entsprechende Gegen-
maßnahmen einzuleiten und die Ur-
sachen nachhaltig abzustellen. Sie
arbeiten dabei eng und vertrauensvoll
zusammen.

6. Qualitätskosten
Die Gewährleistungs- bzw. Garantie-
kosten werden mit dem Zulieferer ent-
sprechend den jeweiligen vertraglichen
Regelungen verursachergerecht und
fair abgewickelt. Zur Abwicklung der
Qualitätskosten hat der VDA Einkaufs-
bedingungen empfohlen.

7. Kommunikation
Hersteller und Zulieferer verpflichten
sich, keine öffentlichen Schuldzuwei-
sungen vorzunehmen. Falls eine exter-
ne Kommunikation erforderlich wird, ist
diese gemeinsam abzustimmen. Sie
wird im Regelfall vom Hersteller vorge-
nommen. Das entbindet den Zulieferer
nicht von seiner Mitverantwortung für
die Qualität.

In intensiven Diskussionen zwischen Herstellern und Zulieferern im VDA-Vorstand wie
auch in anderen hochrangigen Gremien des Verbandes – abschließend in der Vor-
standssitzung vom 22. Juni 2005 – wurde die Gemeinsamkeit in der Qualitätsverantwor-
tung herausgestellt. Als Ergebnis wurden Grundsätze der Zusammenarbeit definiert, die
zu der nachfolgenden, von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichneten, gemeinsamen
Erklärung geführt haben: 
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